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Naja, so Problematisch ist die Situation eigentlich nicht. Der einzige Vorteil der neuen Regelung
ist, dass die Beweislastumkehr wegfällt. Da aber VW auch in der Vergangenheit darauf
verzichtete und die Reparaturleistung wie bei einer Garantie erbrachte, halte ich die neue
Regelung für gut, weil sie die Rechtssicherheit des Kunden verbessert. Letztendlich ist es für
VW eine Marketingmaßnahme, die zudem nicht einmal etwas kostet.

Gruß
Thomas
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